
c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschriinkungen, die sich auf das Gesamtfondsvermöggn nach Abzug der flüssi
gen Mittel beziehen, einzuhalten: ' • 

- W'andelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen höchstens 25%; 
- Aktien und andere Beteiligungsweitpapiere und -weiiredite sowie Warrants auf den zulässigen Anlagen hödistens 10%; 
- Anteile an anderen EfTektenfonds 10%. ' • 

Ziffern 2 und 3 für den Anlagefonds Nr. 57 lauten: 
2. Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, den Investor an der Entwiddung des Japanischen Aktienmarktes durch Anlagen 

in Wandel-, Optiomanleihen, Wandelnotes, Optioaszertifikate und Notes mit Optionen japanischer Schuldner zu beteiligen. 
3. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsveimögens in: 

- Wandel-, Optionsanleihen, Wandelnotes, Warrants und Notes mit  Optionen japanischer Schuldner, die auf Schweizer Franken (CHF), Euro 
(EUR) oder andere Währungen von OECD-Ländem lauten'; 

- Anteilen a n  Anlagefonds, die ihr Vennögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds anlegen. 
b) Die Fondslei Hing kann zudem unter Vorbehalt ran Bst c), nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Gesamtfondsveimögens 

investieren in: 
- Fonlcmngsvertpapicren und rwertrcchten von in- und ausländischen Emittenten sowie Anlagefonds, die den voigenannten Anfonlerungen 

nicht genügen; 
- Aktien, anderen Beteiligungswertpapiercn und -wertrechten auf den zulässigen Anlagen; 
- Geldmarfjinstiumenten. welche die Aufsichtsbehörde als Effekten anerkennt, die auf die Rechnungseinheit des Fonds oder auf eine andere 

Währung lauten von Emittenten weltweit. 
c) Zusätzlich hat  die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschranktingen, die sich auf das Gesamtfondsvermögen nach Abzug der flüssi

gen Mittel beziehen, einzuhalten: 
- Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -vvertiechte höchstens 10%; 
- .Anteile an anderen Anlagefonds hödistens 10V 

Ziffern 2 und 3 für den Anlagefonds Nr. 58 lauten: 
2. Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsädilich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit  der Entwick

lung der gängigen Marktindices für US-amerikanische Aktien steht. 
3. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mitlei, mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens in: 

- Beteiligungswertpapieren und -wertrcehten (Aktien, Gentßsscheinen, Genossenschaftsanteilen, Paitizipationssdieinen und  ähnliches) von 
. Unternehmen, die entweder ihnen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteili

gungen an Unternehmen mit Sitz in den USA hallen oder ihre wiitsdiaftlidie Hauptaktivität in den USA haben; 
- Warrants auf den obenerwälinten Anlagen; 
- Anteilen an anderen EfTektenfonds, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds anlegen: 
b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorfielialt von Bst. c), nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Gesamtfondsvermögens 

investieren in: 
- Beteiligungswertpapiercn und -wertrechten (Aktien, Gcnussscheinen, Genossensdiaftsanteilen, Partizipationsscheinen und  ähnliches) von 

Unternehmen, die den vorgenannten Anforderungen nicht gentigen; 
- Anteilen an anderen Effektenfonds, die ihr Vermögen nidit gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds anlegen; 
- Fondeiungswertpapiercn und -wertrechten von in- und ausländischen Emittenten; 

. -Wandelobligationen, Wandelnotes und Optioasanleihe; _ •_ 
- Geldmarktinstnimenten, welche die Aufsiditsbehürde als Effekten anerkennt, die auf  die Rechnungseinheit des Fonds oder auf eine andere 

Währung lauten von Emittenten weltweit. 
c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nadistehenden Anlagebeschriinkungen, die sidi auf das Gesamtfondsvermögen nadi  Abzug der flüssi

gen Mittel beziehen, einzuhalten: 
- Anteile an anderen Effektenfonds höclisteiis 10?«.. 

Ziffern 2 und 3 für den Anlagefonds Nr. 59 lauten: 
2. Das Anlageziel dieses Anlagefonds'besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Ertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung der 

EU-Länder Aktienmärkte stehL Die Fondsleitung orientiert sich bei der Verwaltung des Fondsvermögens an einem für europäischen Aktien
märkte repräsentativen Referenzindex" (Benchmark), weldier im Prospekt näher erläutert wird. 

3. a) Die Fondsleitung Investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens in: . 
-Beteiligungswrtpapiercn und '-wertrechten (Aktien, Gcnussscheinen, Genossenschaftsanteilen, Partizipationsschelnen und ähnliches) von 

Unternehmen, die entweder im Referenzindex enthalten sind, ihren Sitz in der EU haben, als Holdinggesellsdiaften überwiegend Beteiligun
gen an Unternehmen mit Sitz In der EU halten oder ihre wiitsdiaftlidie llauptaktivität in der EU haben; 

- Warrants auf den obenerwähnten Anlagen; 
- Anteilen an anderen Anlagefonds, die ihr Vermögen gemäss den Riditlinlen dieses Anlagefonds anlegen. 
b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c), nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Gcsamtfondsvermögens 

investieren In: 
-Betefligungswertpaplercn und -wertrediten (Aktien, Genusssdieinen, Genossenschaftsanteilen, Partizipationsscheinen und  ähnliches) von 

Unternehmen, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen; 
- auf Euro (EUR) oder auf die Lmdeswiihning von EU-Länder lautende Forderungswertpapieren und -wertrechten von Emittenten weltweit; 
- Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihcn; 
- Geldmarktinstnimenten, weldie die Aufsiditsbehörde als Effekten anerkennt, die auf  die Rechnungseinheit des Fonds oder auf die Landes-

wähiungvon EU-lilnder lauten. 
c) Zusätzlich bat die Fondsleitung die nadistehenden Anlagebeschriinkungen, die sich auf das Gcsamtfondsvermögen nach Abzug der flüssi

gen Mittel beziehen, einzuhalten: 
-Anteile an anderen Anlagefonds höchstens 10%. . ' 

Ziffern 2 und 3 für den Anlagefonds Nr. 60 lauten: 
2. Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlidi darin, einen optimalen Ertrag erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des 

schweizerischen Aktienmarktes steht. 
Die Fondsleitung orientiert sidi bei der Verwaltung des Fondsvermögens an einem für den schweizerischen Aktienmarkt repräsentativen Refe
renzindex (Benchmark), welcher im Prospekt näher erläutert wird. 

3. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsveimögens in: 
- Beteiligungswertpapiercn und -wertrcehten (Aktien, Genassscheinen, Genossenschaftsanteilen, Paitizipationssdieinen und ähnliches) von 

Unternehmen, die entweder im Referenzindex enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteili
gungen an Untemelimen mit Sitz in der Schweiz halten oder Ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben; 

- Warrants auf den obenerwähnten Anlagen; 
- Anteilen an anderen Anlagefonds, die ihr Vermögen gemäss den Riditlinlen dieses Anlagefonds anlegen. 
b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c), nach Abzug der flüssigen Mittel, hödistens ein Drittel des Gesamtfondsvermögens 

investieren in: 
- Beteiligungswertpapiercn und -wertrediten (Aktien, Genusssdieinen, Genossensdiaftsanteilen, Paitizipationssdieinen und ähnliches) von 

Unternehmen, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen; 
- auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungs>vertpapieren und -wertrcehten von inländischen Emittenten; 
- Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen; 
-Geldmarktinstnimenten, welche die Aufsichtsbehörde als Effekten anerkennt, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten von inländischen 

Emittenten. 
c) Zusätzlidi hat die Fondsleitung die nadistehenden Anlagebeschriinkungen, die sich auf das Gcsamtfondsvermögen nadi  Abzug der flüssi

gen Mittel beziehen, einzuhalten: 
Anteile an anderen Anlagefonds höchstens 10%, 

Ziffern 2 und 3 für den Anlagefonds Nr. 61 lauten: 
2. Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsädilich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit  der Entwick

lung des japanischen Aktienmarktes steht 
3. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens In: 

-Beteiligungswertpapieren und -wertrediten (Aküen, Genussscheinen, Genossenschaftsanteilen, Paitizipationssdieinen und ähnliches) von 
Untemelimen, die entweder ihren Sitz in Japan haben, als Holdinggesellschaften Uberwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in 

J a p a n  h a l t e n  oder ihre wirtsdiaftliche Hauptaktivität in Japan haben; , 
-Warrants auf den obenerwähnten Anlagen; 
- Anteilen an anderen Effektenfonds, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds anlegen. 

• b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst c), nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Gesamtfondsvermögens 
Investieren in: 

- Beleiligungsvvertpapieren und -wertrediten (Aktien, Genusssdieinen, Genossensdiaftsanteilen, Partizipationsscheinen und ähnliches) von 
' Unternehmen, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen; 
- Anteilen an anderen Effektenfonds, die ilu; Vennögen nicht gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds anlegen;Fonlenmgsweitpapiercn und • 

wertrediten von in- und ausländischen Emittenten; . . , 
- Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen. 
-Geldmarktinstnimenten, welche die Aufsichtsbehörde als Effekten anerkennt, die auf die Rechnungseinheit des Fonds oder auf eine andere 

Währung lauten von Emittenten weltweit 
c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nadistehenden Anlagebesdiränkungen, die sich auf das Gcsamtfondsvermögen nadi  Abzug der flüssi

gen Mittel beziehen, einzuhalten: 
-Anteile an anderen Effektenfonds hödistens 10%. 

Ziffern 4 ,5  und 6 für die Anlagefonds Nr. 53-61 lauten: -
4. Bis zu insgesamt 10% des Fondsvermögens dürfen von der Fondsleitung in anderen Weitpapieren und Wettrechten angelegt werden, die den 

Anforderungen nach Ziff. I nicht genügen, oder In Fönkwngsrechten, die keine Geldmarkt!nstrumente sind und  die ihren Merkmalen nach 
Effekten gleichgestellt werden können, die veräusser- und übertragbar sind und deren Wert bei Jeder Ausgabe oder Rücknahme der Anteile 

bestimmt werden kann. 
5. Bei Effekten aus Neuemissionen muss die Zulassung a n  einer Börse oder a n  einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Maria 

in den Emissionsbedingungen vorgesehen und spätestens inneihalb dnes  Jahres vollzogen sein; andernfalls sind die Titel innerhalb eines 
Monats zu verkaufen oder in die Beschränkungsregel von Ziff. 4 einzubeziehea 

6. Die Fondsleitung darf In Antdlen .anderer Anlagefonds anlegen, die von ihr  oder von einer Ihr nahestehenden Giesellschaft veiwaltet weiden, 
sofern deren Reglement die Spezialisierung auf Anlagen in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich vorsieht Im 
Umfang von solchen Anlagen dürfen dem Fondsveimögen keine Kommissionen oder Kosten im Sinne von § 19 belastet weiden. Der Zielfonds 
darf überdies keine Ausgabe- und Rücknahmekommissionöi belasten, es s d  denn, diese weiden zugunsten des Fondsveimögens erhoben. 

§ 13 Aufnahme und Gewähiung von Kreditei 
Ziffern 1 und 2 für die Anlagefonds Nr. 53-61 lauten: 
1. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Anlagefonds keine Kredite gewähren. Die Effektenleihe gemäss § 10 und das Pensionsgeschäft als 

Reverse Repo gemäss § 11 gelten nicht als Kreditgewährung im Sinne dieses Paragraphen. 
2. Die Fondsleitung darf für höchstens 10% des Fondsvermögens vorübergehend Kredite aufnehmen. Das Pensionsgeschäft als Repo gemäss § 

11 gilt als Kreditaufnahme Im Sinne dieses Paragraphen. 

§ 14 Bdastung des Fondsvermögens 
Ziffern 1 und 2 für Anlagefonds Nr. 53-61 lauten: 
1. Die Fondsleitung darf im Rahmen der ordentlichen Verwaltung das Fondsvermögen mit Pfandrechten belasten oder zur Sicherung übereig

nen. Weder die Fondsleitung noch die Depotbank dürfen aber mehr als 25% des Fondsvermögens verpfänden oder zur  Sicherung übereignen. 
2. Die Belastung des Fondsvermögens mit Bürgschaften ist nicht gestattet 

§ 15 Risikoverteilung 
Ziffer 1 für die Anlagefonds Nr. 53-61 lautet: 
1. In die Risikoverteilungsvorschriften gemäss § 15 sind einzubeziehen: 

a) Anlagen; . 
b) flüssige Mittel, die nidit bei der Depotbank gehalten weiden; 
c) derivative Finanzinstrumente (einschliesslich Warrants); 
d) Fordeamgen gegen Gegenparteien aus Geschäften mit derivativen Finanzinstrumenten. Voibehalten bldben die durch die Aufsichtsbehör

de gewährten Ausnahmen. 

Ziffer 2 für die Anlagefonds Nr. 53-58 und 61 lautet 
2. Bis hödistens 10% des Fondsvermögens dürfen in Aktiven gemäss Ziff. 1 desselben Emittenten bzw. Schuldners gehalten werden, wobei der 

Gesamtwert der Aktiven, von denen mehr als 5% des Fondsvermögens beim selben Emittenten bzw. Schuldner gehalten weiden, 40% des 
Fondsvermögens nicht übersteigen darf. 

Ziffer 2 für die Anlagefonds Nr. 59 und Nr. 60 lautet 
2. a) Bis höchstens 5% des Fondsvermögens dürfen in Effekten desselben Emittenten angelegt werden. 

b) Beim Erwerb von Effekten eines Emittenten, der im Referenzindex enthalten ist  darf in Abweichung von lit a)  eine übergewichtungvon 
maximal 5%-Punkten oder 125% von dessen prozentualen Gewichtung im Referenzindex vorgenommen weiden. 
Dadurch kann eine Konzentration des Fondsvermögens auf einige wenige, im Referenzindex enthaltene Titel entstehen, was zu einem 
Gesamtrisiko des Fonds führen kann, das Uber dem Risiko des Referenzindex (Maiktrisiko) liegt 

c) Die Anlagen sind auf mindestens 12 Emittenten aufzuteilen. 

Ziffern 6 und 7 für die Anlagefonds Nr. 53-56 lauten: 
6. Die in Ziff. 2 erwähnte Grenze von 10% ist auf  35% angehoben, wenn die Effekten von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körper

schaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen, die Schweiz oder ein Mitgliedstaat 
der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die vorgenannten Effekten bleiben b d  der Anwendung der Grenze von' 
40% nach Ziff. 2 ausser Betracht 
Als Emittenten bzw. Garanten in diesem Sinne zugelassen sind: 
Die Europäische Union (EU), Staaten der OECD, der Europarat die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), die 
Europäisdie Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Europäische Investitionsbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die 
Asiatische Entwicklungsbänk und die Eurofima (Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial). 

7. Die In Ziff. 2 erwähnte Grenze von 10% ist auf 100% angehoben, wenn die Effekten von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körper
schaft aus der OECD oder von internationalen Organisaüonen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat 
der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert weiden. In diesem Fall muss der Anlagefonds Effektoi aus mindestens sechs 
verschiedenen Emissionen halten; höchstens 30% des Fondsvermögens dürfen in Effekten derselben Emission angdegt weiden. Die vorge
nannten Effekten bleiben bei der Anwendung der Grenze von 40% nach Ziff. 2 ausser Betracht 
Als Emittenten bzw. Garanten in diesem Sinne zugelassen sind: 
Die Europäische Union (EU) , Staaten der OECD, der Europarat, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), die 
Europäisdie Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Europäische Investitionsbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die 
Asiatische Entwicklungsbank und die Eurofima (Europäische Gesellschaft für die Finanzieiung von Eisenbahnmaterial), 
den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), begeben oder garantiert weiden. In diesem Fall muss der Anlagefonds Effekten aus mindestens 
sechs verschiedenen Emissionen halten; höchstens 30% des Fondsveimögens dürfen in Effekten deiselben Emission angdegt weiden. Die 
vorgenannten Effekten bleiben bei der Anwendung der Grenze von 40% nach Ziff. 2 ausser Betracht 

§ 18 Kommissionen und Kosten zu Lasten der Anleger 
Ziffer 1 fllr die Anlagefonds Nr. 53-61 lautet 
1. Bei der Ausgabe von Antdlen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von  \feitrieb-

striigem im In- und  Ausland von zusammen höchstens 5% des lnventaiweites belastet werden. Der jeweils angewandte Satz ist aus dem Pro
spekt ersichtlich. . 

VIII. Reglementsänderungen betreffend: 

62. Postsolell 1 66. Postsoleil 5 
63. Postsoleil 2 67. Postsolell Europ 
64. Postsoleil 3 68. Postsolell Sulsse 
65. Postsoleil 4 

Die angestrebten materiellen Ändemngen fUrdie Anlagefonds Nr. 62-68 im 

• In § 8 Ziffer 3 b) wird neu bei allen diesen Fonds die Möglichkeit der Investition in Anlagefonds und Wairants auf Anlagen, die nicht gemäss 
den Riditlinlen des jeweiligen Fonds anlegen, vorgesehen. 

• Der neue § 8 Ziffer 6 sieht im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die'Anlage in Anteilen anderer Anlagefonds HM; die von der gleichen 
Fondsleitung veiwaltet werden. Bei den meisten dieser Anlagefonds bestand diese Möglichkeit bereits bisher 

• Bei allen diesen Fonds soll eine einheitliche Risikoverteilungsregel eingeführt weiden, die bei gleichbleibender' Ausrichtung der Anlagepoliük 
. eine grundsätzliche Beschränkung der Anlage von 5% je Emittent bzw. Cbergewichtungsmögllchkeiten b d  Indextiteln von 5%-Punkten oder 
125%voisieht ' ' . ' 

§ §  8,13,14 und 15 der Anlagefonds Nr. 62-66 lauten: 

§ 8 Anlageziel und Anlagepolitik 
Ziffer 1 für die Anlagefonds Nr. 62-66 lautet 
1. Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Anlagefonds grundsätzlich in massenweise ausgegebenen Weitpapieren und nicht venukun-

deten Rediten mit  gleicher Funktion, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt 
weiden. 

* 

Ziffern 2 und 3 a) für den Anlagefonds Nr. 62 lauten: 
2. Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, Zinserträge unter Einhaltung eines niedrigen Risikos zu eneidien. Dieser 

Anlagefonds Investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit in eistet Linie in Obligationen u n d  Gddmarktanla-
gen. . 

3. a) Als Anlagen dieses Anlagefonds sind zugdassen: 
- Fordeningswettpaplere und -wertrechte (Obligationen inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes; Buchfonleiun-

gen und ähnliches) von in- und ausländischen Schuldnern privater und öffentlich-rechtlicher Natur; 
- Warrants auf oben erwähnte Anlagen; 
- Anteile an anderen Anlagefonds, die ihr Meimögen hauptsächlich in Fordeningsweitpapieren u n d  -wertrediten und/oder Gddmarktinstni-

menten anlegen; 
'Geldmaiktinstnimente. 

Ziffern 2 und 3 a) für den Anlagefonds Nr. 63 lauten: 
2. Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsädilich darin, einen optimalen Ertrag b d  relativ geringem Risiko zu erzielen. Dieser Anla

gefonds Investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit in erster Linie in Obligationen und  Gddmaiktanlagen 
sowie in Aktien. 

3- a) Als Anlagen dieses Anlagefonds 
- Fordemngswertpaplere und  -wertrechte (Obligationen Inklusive Wanddobllgatlonen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes, Buchfordenm-

gen und ähnliches) von in- und ausländischen Schuldnern privater und öffentlich-rechtlicher Natur; 


